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Stadt Gladbeck Gladbeck, 07.08.2006 

 Vorlage Nr. 06/0297 
Federf. Stadtamt: Amt für Familie, Jugend und Soziales 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Beigeordneter/Stadtkämmerer 

Hommel 

22.08.06    

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Förderung des Begegnungszentrums AKU aus kommunalen Mitteln im Haushalts-
jahr 2006 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
 

Die Lebenshilfe e.V. unternimmt mit ihren vielfältigen Bildungs-, Sport- und Freizeitange-
boten erhebliche Anstrengungen, um die Ziele ihres Begegnungszentrums AKU im Rah-
men der Kinder- und Jugendförderung mit den Schwerpunkten Gleichstellung, Selbstbe-
stimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Freizeitbereich zu verwirkli-
chen. 
 
Die Arbeit der Lebenshilfe e.V. wird seit 2004 mit einem kommunalen Zuschuss von 
11.000,00 € unterstützt. Die ordnungsgemäße Verwendung der Zuschussmittel wurde 
nachgewiesen (s. Anlage 1 für 2005). 
 
Mit Schreiben vom 21.05.2006 hat die Lebenshilfe nunmehr auch für das Jahr 2006 die 
kommunale Bezuschussung ihres Begegnungszentrums AKU beantragt (s. Anlage 2). 
 
Ausweislich des Finanzierungsplanes 2006 (s. Anlage 3) betragen die Ausgaben voraus-
sichtlich 94.000,00 €, wovon rd. 9.000,00 € durch Eigenmittel der Lebenshilfe sowie 
74.000,00 € durch sonstige Einnahmen abgedeckt sind. Es besteht somit noch eine Fi-
nanzierungslücke von 11.000,00 €. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan 2006 bei der Haus-
haltsstelle 1.47000.000.718700 zur Förderung der Lebenshilfe eingestellt. Da die Position 
allerdings mit einem Sperrvermerk versehen ist, ist demnach vor Auszahlung eine Bera-
tung und entsprechende Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss erforderlich. 
 
Aus der Sicht der Jugendhilfe wird die Förderung der Arbeit des Begegnungszentrums 
AKU befürwortet. Die oben bereits erwähnten Angebotsschwerpunkte beinhalten dem 
Grund nach pflichtige Aufgaben i.S. des § 11 SGB VIII; dafür sprechen Art und Umfang 
der Aufgabenwahrnehmung. Die Vereinbarkeit mit § 81 GO ist daher gegeben. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende x 
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig 11.000,--€  
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Lebenshilfe Gladbeck e.V. wird zum Betrieb des Begegnungszentrums AKU (im MI-
KADO, Friedrich-Ebert-Str. 10) für das Jahr 2006 ein kommunaler Zuschuss von 
11.000,00 € gewährt. 
 
 
 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 

        Hommel 
        Beigeordneter/Stadtkämmerer 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


